
Das Corona-Virus, die Politik und der Sport
Die umsichtige „Bundes-Notbremse“ sorgt für Bewegung

[ST] Wer sich in Bayern mit den Auswirkun-
gen der SARS-CoV-2-Pandemie auf den
Sportbetrieb beschäftigt, wer wissen will,
was gilt, was nicht gilt oder was ansteht,
kommt um den Bayerischen Landessport-
verband (BLSV) nicht herum. Auf dessen
Homepage, die sich in neuem LayOut prä-
sentiert, sind „Alle Informationen des BLSV
zur Corona-Pandemie auf einen Blick“ zu-
sammengefasst. Der Landessportverband
informiert seine Vereine jedoch nicht nur, er
setzt sich auch bei der Staatsregierung für
ihre Belange und die Belange des Sports im
allgemeinen ein.

BLSV: „Sport ist Teil der Lösung“

Angesichts dynamisch steigender SARS-
CoV-2-Infektionszahlen wurden Anfang No-
vember 2020 die breitensportlichen Mög-
lichkeiten des Sommers wieder drastisch
eingeschränkt. Nur eine Woche später wur-
den als Reaktion auf eine Entscheidung des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zur
Gleichbehandlung von Fitnessstudios kurz-
um alle bayerischen Sportanlagen geschlos-
sen. Möglich gewesen wäre auch, sportliche
Aktivitäten von maximal zwei Personen
gleichzeitig sowohl in Sporthallen als auch
in Fitness-Studios zu ermöglichen. Die pas-
senden Hygieneschutzkonzepte waren vor-
handen und erprobt. In diesem Sinne ver-
suchte BLSV-Präsident Jörg Ammon mit der
Position zu intervenieren, dass der Sport
Teil der Lösung, nicht Teil des Problems sei.

Im Winter durfte Sport nur privat sein

Vergebens: die Staatsregierung, vertreten
durch den jetzigen Gesundheitsminister
Klaus Holetschek, bewegte sich nicht von
der Stelle. Folglich mussten die Bürger die
dunkle und kalte Jahreszeit mit Einzelaktivi-
täten außerhalb der Sportanlagen im Freien
(Laufen, Fahrradfahren) oder in den eige-
nen vier Wänden (Tischtennisplatte, Fit-
nessgeräte, gymnastische Übungen mit und
ohne Online-Anleitung) überbrücken. Das
haben einzelne getan, die Mehrheit verharr-
te vier Monate lang bewegungslos im Lock-
down-Modus und versuchte, dem Virus aus
dem Weg zu gehen. Im Februar und März
ebbte die zweite Epidemiewelle ab. Dass es
so lange dauerte, liegt sicher nicht an der
ansteckenden sportlichen Umtriebigkeit der
Bayern. Denn die Sportanlagen waren ja -
wie auch die Kulturstätten -  geschlossen,
während die Menschen bis Jahresende in
privaten Haushalten zu fünft - über die
Weihnachtsfeiertage sogar mehr - unge-

schützt zusammenkommen durften. Erst
mit der Änderung der 11. Bayerischen In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung wur-
den ab 11. Januar 2021 die privaten Kon-
takte soweit einschränkt wie es die sportli-
chen schon seit 2. November 2020 waren.
Die Inzidenzwerte gingen zurück, doch die
nächste Virus-Mutante klopfte bereits an die
Türe.

Zahlenbasiert statt von oben herab

Der zurückliegende Lockdown und das be-
vorstehende Frühjahr erzeugten im Februar
und März großen öffentlichen Druck, den
Menschen wieder Freiräume, auch für den
Sport, zu schaffen. Die nördlichen Bundes-
länder, insbesondere Niedersachsen, brach-
ten den inzidenzbasierten Maßnahmenstu-
fenplan in die Bund-Länder-Diskussion ein.
Die Freiheitsrechte der Bürger sollten an die
7-Tages-Inzidenzwerte ihrer Landkreise und
kreisfreien Städte gekoppelt werden. Dieses
Steuerungsinstrument sollte - wie von der
politischen Opposition, von Sport-, Kultur-,
Wirtschafts- und anderen Interessenverbän-
den lange vergeblich gefordert - die Teilha-
be der Bevölkerung am öffentlichen Leben
von den Unwägbarkeiten situationsbezoge-
ner individueller Politikerentscheidungen
befreien und stattdessen auf eine zahlenori-
entierte verlässliche Grundlage stellen. Da-
mit kam eine neue längst überfällige Quali-
tät in die nicht-pharmazeutische Pandemie-
bekämpfung. In Bayern wurde daraus die
12. Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung, die am 8. März in Kraft getreten und
seitdem mit Anpassungen gültig ist.

Mutation vereitelte Öffnungsimpuls

In der Verordnung sind die sportlichen Mög-
lichkeiten bei Inzidenzwerten bis zu 50 und
bis zu 100 Neuinfektionen innerhalb von
sieben Tagen festgeschrieben. Lange aus-
schöpfen konnten die Sportler die neuen
Freiheiten vor Ostern jedoch nicht. Denn
noch bevor die Übungsgruppen der Vereine
- animiert von einer passenden Wetterlage -
aus ihrem Winterschlaf erwachten, ließ die
hochansteckende Virusmutante B.1.1.7 die
Inzidenzwerte der Landkreise und kreisfrei-
en Städte wieder ansteigen, so dass nach
wenigen Tagen oder Wochen überall im
Freistaat der Inzidenzwert von 100 über-
schritten wurde und die „Bayern-Notbrem-
se“ wirksam wurde, d.h. der Lockdown-Mo-
dus vor dem 8. März war wiederhergestellt.
In dieser dritten Epidemiewelle verharren
wir wiederum seit Wochen; doch ist auf der

politischen Bühne mittlerweile Entscheiden-
des passiert.

„Bundes-Notbremse“ bringt den Sport
in Bewegung

Ausgelöst vom Corona-Oster-Debakel der
Bund-Länder-Konferenz brachte die Bun-
desregierung ergänzende Vorschriften des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) auf den
Weg, die der Bundestag am 21. April verab-
schiedete. In der sogenannten „Bun-
des-Notbremse“ ist deutschlandweit festge-
schrieben, wann ein besonderes Infektions-
geschehen anzunehmen und wie damit um-
zugehen ist. Unterhalb dieser Schwelle ha-
ben die Länder weiterhin die Gestaltungs-
hoheit. Diese Freiheit bescherte Jörg Am-
mon und seinem BLSV-Präsidium jüngst
eine Achterbahnfahrt der Gefühle und tur-
bulente sportpolitische Tage. In der ersten
Pressemitteilung am 21. April zur „Bundes-
Notbremse“ dankte der Landessportverband
dem Deutschen Olympischen Sportbund,
der Deutschen Sportjugend, den bayeri-
schen Sportausschussmitgliedern des Bun-
destags und dem Bundessportministerium,
dass die Stimme für den Sport von Kindern
in Kleingruppen und für das Offenhalten der
Außensportanlagen auch bei Inzidenzwer-
ten über 100 Gehör fand. „Dies ist sogar
mehr, als zur derzeitigen Situation in Bay-
ern aufgrund der bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung erlaubt ist.“

BLSV bringt Staatsregierung zum Ein-
lenken

Zu früh gefreut! Zwei Tage später las sich
die nächste BLSV-Pressemitteilung so: „Kei-
ne Verbesserungen für den Sport in Bayern
trotz „Bundes-Notbremse“; denn die Bayeri-
sche Staatsregierung hält an den eigenen,
strengeren Regelungen der 12. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
fest. In der heutigen Präsidiumssitzung des
Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV)
gab es hierzu einvernehmliches Unver-
ständnis.“ Wieder vier Tage später war in
der BLSV-Pressemitteilung vom 27. April zu
lesen: „Intensiver Einsatz belohnt! Der or-
ganisierte Sport hat bei der bayerischen Po-
litik erwirkt, dass der Freistaat Regelungen
des Bundesinfektionsschutzgesetzes in sei-
ner Landes-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung umsetzt. Dies ist jetzt erfolgt:
Training im Freien für unter 14-Jährige in
Fünfergruppen ist auch bei einer Sie-
ben-Tage-Inzidenz über 100 erlaubt.“ 



Was ab sofort für den Sport gilt

• Wird der Inzidenzwert von 100 überschrit-
ten, dürfen Individualsportarten allein, zu
zweit oder mit den Angehörigen des eige-
nen Hausstands ausgeübt werden. Außer-
dem dürfen bis zu 5 Kinder unter 14 Jahre
aus verschiedenen Hausständen in der
Gruppe Sport machen. Die Leitungsperson
muss ein negatives Ergebnis eines inner-
halb von 24 Stunden vor der Sportausü-
bung vorgenommenen PCR-, POC-Anti-
gen-Schnell- oder Selbsttests nachweisen
können!

• Wird der Inzidenzwert von 100 nicht über-
schritten, dürfen Individualsportarten mit
den Angehörigen des eigenen sowie eines
weiteren Hausstands ausgeübt werden,
solange dabei eine Gesamtzahl von insge-
samt 5 Personen nicht überschritten wird.
Außerdem dürfen bis zu 20 Kinder unter
14 Jahre aus verschiedenen Hausständen
in der Gruppe Sport machen.

• Wird der Inzidenzwert von 50 nicht über-
schritten, dürfen Individualsportarten mit
den Angehörigen verschiedener Haushalte
ausgeübt werden, solange eine Gesamt-
zahl von insgesamt 10 Personen nicht
überschritten wird. Außerdem dürfen bis
zu 20 Kinder unter 14 Jahre aus verschie-
denen Hausständen in der Gruppe Sport
machen.

• Sport ist grundsätzlich nur unter freiem
Himmel und kontaktfrei erlaubt.

• Die Außensportanlagen können unabhän-
gig vom Inzidenzwert betrieben und im
zulässigen Rahmen genutzt werden. Die
Sporthallen bleiben weiter geschlossen!

Weitere Öffnungsschritte

• Wird der Inzidenzwert von 100 nicht über-
schritten und erscheint die Entwicklung
des Infektionsgeschehens stabil oder
rückläufig, kann das Landratsamt ohne
Begrenzung der Teilnehmerzahl kontakt-
freien Sport im Innenbereich sowie Kon-
taktsport unter freiem Himmel zulassen.
Alle Teilnehmerinnen müssen einen
höchstens 24 Stunden alten POC-Antigen-
oder Selbsttest oder einen höchstens 48
Stunden alten PCR-Test vorweisen.

• Wird der Inzidenzwert von 50 nicht über-
schritten und erscheint die Entwicklung
des Infektionsgeschehens stabil oder
rückläufig, kann das Landratsamt ohne
Begrenzung der Teilnehmerzahl kontakt-
freien Sport im Innenbereich sowie Kon-
taktsport unter freiem Himmel ohne Test-
anforderung zulassen.

Die Regeln gelten von 28. April bis 9. Mai.


